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M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 1 0  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  
 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 
An dieser Stelle möchten wir Sie auch über eine 
erfreuliche Veränderung innerhalb unserer Partner-
schaft informieren. So sind zum 01.03.2010 drei 
bereits erfolgreich bei uns tätige Kollegen/innen als 
neue Partner/innen aufgenommen worden: 
· Frau Katja Möller, Wirtschaftsprüferin, Steuerbe-

raterin, Dipl.-Betriebswirtin ist in Marburg tätig; 
· Herr Bernd Kaiser, Steuerberater, leitet die Nie-

derlassung in Frielendorf; 
· Frau Annette Polt, Steuerberaterin, Dipl.-Ing. 

Agr., ist in Pößneck tätig. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  

 
 
 

 
 

INHALT:  

· Steuertermine: April – Juni 2010 
· Einkommensteuer: 
Ø Verkauf und Wiederankauf gleicharti-

ger Wertpapiere am selben Tag zu 
unterschiedlichen Preisen sind grund-
sätzlich kein Gestaltungsmissbrauch 

Ø Behinderungsbedingte Umbaumaß-
nahmen können außergewöhnliche 
Belastung sein 

Ø Bei Park and ride können Entfer-
nungspauschale und tatsächliche Kos-
ten kombiniert werden 

· AO/FGO 
Ø Beitreibung deutscher Steuerschulden 

im EG-Ausland ist rechtmäßig 

Ø Ermittlung der für die Buchführungs-
pflicht maßgeblichen Umsatzgrenze 

· Lohnsteuer 
Ø Familienversicherung für Ehegatten, 

Lebenspartner, Kinder und Enkelkin-
der 

· Kapitalgesellschaften 
Ø Abzinsungspflicht für den Bilanzansatz 

unverzinslicher Gesellschafterdarlehen 
· Umsatzsteuer 
Ø Grundstücksgemeinschaft kann Vor-

steuer nur abziehen, wenn sie Leis-
tungsempfänger und die Rechnung an 
sie adressiert ist 

· Mietrecht 
Ø Vermieter hat Mietkaution getrennt 

von seinem Vermögen anzulegen 
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Termine April – Juni 2010 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

12.04.2010 15.04.2010 09.04.2010 

dto. 10.05.2010 14.05.2010 07.05.2010 
dto. 10.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.04.2010 15.04.2010 09.04.2010 
dto. 10.05.2010 14.05.2010 07.05.2010 
dto. 10.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.06.2010 14.06.2010 07.06.2010 

Gewerbesteuer 17.05.2010 20.05.2010 14.05.2010 
Grundsteuer 17.05.2010 20.05.2010 14.05.2010 
Sozialversicherung5 28.04.2010 entfällt entfällt 
dto. 27.05.2010 entfällt entfällt 
dto. 28.06.2010 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
27.7.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesonde-
re, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
Verkauf und Wiederankauf gleichartiger Wertpapiere am selben Tag zu unter-

schiedlichen Preisen sind grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch 
 
Werden Wertpapiere innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist mit Verlust veräußert, stellt der Wiederankauf der 
Wertpapiere in gleicher Art und Anzahl am selben Tage, aber zu unterschiedlichem Kurs, keinen Gestaltungsmissbrauch 
dar. 
 
In dem vom Bundesfinanzhof1 entschiedenen Fall hatte ein Anleger im Verhältnis zu seinen Anschaffungskosten stark 
gesunkene Aktien der Aktiengesellschaft X innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist veräußert, um die Verluste steuer-
lich geltend zu machen. Am selben Tag kaufte er die gleiche Anzahl von Aktien der Gesellschaft X, allerdings zu einem 
anderen Kurswert wieder an. Das Finanzamt wertete diese Vorgehensweise als Gestaltungsmissbrauch und wollte die 
Verluste nicht anerkennen. Zu Unrecht, wie das Gericht befand. Nach dem Zweck des Gesetzes sollen realisierte Wert-
änderungen in Gestalt von Veräußerungsgewinnen aus verhältnismäßig kurzfristigen Wertdurchgängen eines Wirt-
schaftsguts im Privatvermögen des Anlegers der Einkommensteuer unterworfen werden. Angesichts der Schwankungs-
breite börsennotierter Wertpapiere und des daraus resultierenden Kursrisikos bewegt sich der Anleger mit einem erneu-
ten Ankauf unmittelbar nach dem Verkauf insoweit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Verkauf und anschließender 
Wiederankauf sind eigenständige, separat zu beurteilende Vorgänge, sodass die Verluste anzuerkennen waren. 
 
Hinweis: Ab 2009 greift für private Kapitaleinkünfte die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 %. Sie greift auch 
- unabhängig von der Haltezeit - für Gewinne aus Veräußerungen von Wertpapieren, die nach dem 31.12.2008 ange-
schafft wurden. Verluste aus Aktienverkäufen dürfen zukünftig nur noch mit Gewinnen aus Aktienverkäufen ausgegli-
chen werden2. 
1 BFH, Urt. v. 25.8.2009, IX R 60/07, DStR 2009, S. 2188, LEXinform 0588483 
2 § 20 Abs. 6 S. 5 EStG 
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Behinderungsbedingte Umbaumaßnahmen können  
außergewöhnliche Belastung sein 

 
Um dem nach einem Schlaganfall schwerstbehinderten Ehemann (Grad der Behinderung 100 % mit Merkzei-
chen G, aG, H und RF) den Aufenthalt in einem Pflegeheim zu ersparen, nahmen die Ehegatten Umbaumaßnahmen an 
ihrem Einfamilienhaus vor. Neben dem Bau einer Rollstuhlrampe und der Einrichtung eines behindertengerechten Bades 
mussten auch andere Räume umfunktioniert werden. 
 
Das Finanzamt lehnte es ab, die Aufwendungen von rd. 70.000 € als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen. 
Das Finanzgericht verwies auf die sogenannte Gegenwertlehre. Die Umbauten hätten den Wert der Immobilie wesent-
lich erhöht, sodass keine außergewöhnliche Belastung vorliege. 
 
Der Bundesfinanzhof1 entschied zugunsten des Ehepaars. Aufwendungen für einen behinderungsbedingten Umbau 
eines Hauses können dann als außergewöhnliche Belastung abziehbar sein, wenn sie sich aus der Situation der Zwangs-
läufigkeit ergeben und die Erlangung eines Gegenwerts unter solchen Umständen im Einzelfall in den Hintergrund tritt. 
1 BFH, Urt. v. 22.10.2009, VI R 7/09, DStR 2010, S. 47, LEXinform 0179854 
 
 

Bei Park and ride können Entfernungspauschale und tatsächliche  
Kosten kombiniert werden 

 
Eine Arbeitnehmerin nutzte für ihre Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte täglich sowohl das eigene Auto als 
auch öffentliche Verkehrsmittel. Für die mit dem Auto zurückgelegte Strecke setzte sie die Entfernungspauschale an, für 
die Benutzung einer Straßenbahn die tatsächlichen Kosten. Das Finanzamt ließ nur den Abzug der Entfernungspauscha-
le für den gesamten Arbeitsweg zu. 
 
Der Bundesfinanzhof1 teilte die Rechtsauffassung der Arbeitnehmerin. 
 
Werbungskosten sind auch die Aufwendungen des Arbeitnehmers für seinen Arbeitsweg. Zur Abgeltung dieser Aufwen-
dungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für 
jeden vollen Kilometer seines Arbeitswegs anzusetzen. Durch die Entfernungspauschale sind sämtliche Aufwendungen 
abgegolten. Indes können die tatsächlichen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel angesetzt werden, soweit sie den als 
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen. Ob die für die öffentlichen Verkehrsmittel entstandenen Kosten 
höher sind als die Entfernungspauschale, ist auf den einzelnen Arbeitstag bezogen zu ermitteln. Darüber hinaus ist der 
Steuerbürger, der „Park and ride“ nutzt, nicht verpflichtet, sein Wahlrecht (Entfernungspauschale oder tatsächliche 
Kosten) für beide Teilstrecken einheitlich auszuüben. Die insgesamt anzusetzende Entfernungspauschale ist daher teil-
streckenbezogen zu ermitteln. Übersteigen die tatsächlichen Kosten die für die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück-
gelegte Teilstrecke anzusetzende Entfernungspauschale, können sie an deren Stelle angesetzt werden. 
1 BFH, Urt. v. 26.3.2009, VI R 25/08, BFH/NV 2009, S. 1619, LEXinform 0179308 
 
 

Beitreibung deutscher Steuerschulden im EG-Ausland ist rechtmäßig 
 
Das Finanzamt hatte ein Beitreibungsersuchen über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nach Zypern gerichtet. 
Rückständig waren Umsatzsteuerbeträge sowie Zinsen und Säumniszuschläge zur Einkommensteuer. 
 
Nach den Ausführungen des Bundesfinanzhofs1 trat das örtlich zuständige Finanzamt richtigerweise als ersuchende 
Behörde auf. Es hat auch zutreffend die Rücknahme des Ersuchens gegenüber dem Steuerschuldner abgelehnt. 
 
Die Frist von fünf Jahren zur Ausübung des Ersuchens wurde eingehalten. Sie betrifft den Zeitraum zwischen der Aus-
stellung des Vollstreckungstitels oder der Unanfechtbarkeit der Forderung und dem Datum des Ersuchens. Im Übrigen 
waren die Säumniszuschläge den Zinsen zuzurechnen und damit als Nebenforderung zur Steuerschuld beitreibbar. 
1 BFH, Urt. v. 21.7.2009, VII R 52/08, DStR 2009, S. 2148, DB 2009, S. 2300, BFH/NV 2009, S. 1906, LEXinform 0179642 
 
 

Ermittlung der für die Buchführungspflicht maßgeblichen Umsatzgrenze 
 
Das Finanzamt kann Unternehmer, die nicht nach anderen Gesetzen verpflichtet sind, Bücher zu führen, dazu verpflich-
ten, wenn bestimmte Umsatz- oder Gewinngrenzen überschritten werden. Überschreiten z. B. die Umsätze im Kalender-
jahr den Betrag von 500.000 €, muss die Buchführungspflicht vom Beginn des Wirtschaftsjahrs erfüllt werden, das der 
Aufforderung durch das Finanzamt folgt. 
 
Ein Verein wehrte sich gegen die Buchführungspflicht, weil er neben umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen von rd. 2.800 € 
nicht umsatzsteuerbare Auslandsumsätze von rd. 563.000 € erzielt hatte und der Ansicht war, dass die nicht umsatz-
steuerbaren Auslandsumsätze nicht zu berücksichtigen waren. 
 
Der Bundesfinanzhof1 entschied, dass bei der Ermittlung der Umsatzgrenze von 500.000 € auch nicht umsatzsteuerbare 
Auslandsumsätze mit einzubeziehen sind. 
1 BFH, Urt. v. 7.10.2009, II R 23/08, DStR 2009, S. 2426, LEXinform 0179008 
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Familienversicherung für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder 
 
Falls Sie keine eigene Krankenversicherung abgeschlossen haben und „familienversichert“ sind, sollten Sie die Neuerun-
gen ab 1.1.2010 kennen: 
 
Ehegatten, Lebenspartner und Kinder sind u. a. nur dann beim Ehegatten, Lebenspartner, dem Vater oder bei der Mut-
ter als Familienangehörige versichert, wenn ihr Gesamteinkommen regelmäßig ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
von 2.555 € (ab 2010) nicht überschreitet. Sie sind als Familienangehörige versichert, wenn Ihr Gesamteinkommen 
monatlich 365 €, jährlich 4.380 € nicht überschreitet. Mitversichert sind auch Enkelkinder, wenn deren Einkommen die 
vorgenannten Grenzen nicht überschreitet und deren Vater oder Mutter als Kind bei den Eltern familienversichert ist. 
 
Familienversichert sind Sie auch, wenn Sie im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen monatlich nicht mehr als 400 € 
(jährlich 4.800 €) Gesamteinkommen beziehen und Anspruch auf Familienhilfe haben. 
 
 
Abzinsungspflicht für den Bilanzansatz unverzinslicher Gesellschafterdarlehen 

 
Unverzinsliche Gesellschafterdarlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich abzuzinsen. Bei 
einer unbefristeten Laufzeit ist wirtschaftlich betrachtet auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen. Auf eine formale 
Kündigungsmöglichkeit kommt es nicht an. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz beträgt 5,5 %1. 
 
Es findet keine Differenzierung zwischen Gesellschafter- und Fremddarlehen statt. Daher sind die vorstehenden Grund-
sätze auch auf eigenkapitalersetzende Darlehen anwendbar. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs2) 
1 § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
2 BFH, Beschl. v. 6.10.2009, I R 4/08, DB 2009, S. 2755, DStR 2009, S. 2587, LEXinform 0588969 
 
 

Grundstücksgemeinschaft kann Vorsteuer nur abziehen, wenn sie Leistungs-
empfänger und die Rechnung an sie adressiert ist 

 
Sehr oft versagt das Finanzamt den von einem Unternehmer geltend gemachten Vorsteuerabzug, weil in der Rechnung 
über die Eingangsleistungen die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Treten mehrere Personen in Form einer 
unternehmerisch tätigen Gemeinschaft auf, ist es besonders wichtig, dass die Gemeinschaft (nicht einzelne Gemein-
schafter) Leistungsempfänger und die Rechnung ebenfalls an die Gemeinschaft adressiert ist. 
 
Zur Verdeutlichung folgender Fall: Eine Grundstücksgemeinschaft, bestehend aus den Eheleuten M und F, ist Eigentü-
merin eines Grundstücks, das mit einem Geschäftshaus bebaut ist. Sämtliche Gewerbeeinheiten des Geschäftshauses 
haben die Eheleute umsatzsteuerpflichtig an andere Unternehmer vermietet. M gibt im eigenen Namen zur Modernisie-
rung und Instandsetzung umfangreiche Umbauten in Auftrag. Dabei legt er nicht offen, dass er auch im Namen des 
anderen Gemeinschafters, nämlich der F, handelt. Die Eingangsrechnungen der Handwerker werden ebenfalls nur an 
den M adressiert. Damit ist die Grundstücksgemeinschaft nicht Leistungsempfänger und mangels an sie adressierter 
Rechnungen besteht kein Anspruch auf Vorsteuerabzug. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs1) 
1 BFH, Urt. v. 23.9.2009, XI R 14/08, DStR 2009, S. 2667, LEXinform 0588851 
 
 

Vermieter hat Mietkaution getrennt von seinem Vermögen anzulegen 
 
In dem vom Bundesgerichtshof1 entschiedenen Fall hatte der Vermieter die vom Mieter erhaltene Kaution nicht getrennt 
von seinem Vermögen angelegt. Über das Vermögen des Vermieters wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Da der 
Mieter die Kaution nicht zurück erhielt, begehrte er vom Gericht die Feststellung, dass er befugt sei, die Miete so lange 
mindern zu dürfen, bis ihm vom Zwangsverwalter die Anlage der Mietkaution auf einem Treuhandkonto nachgewiesen 
worden sei. 
 
Das Gericht billigte dem Mieter ein solches Zurückbehaltungsrecht zu. Der Zwangsverwalter sei verpflichtet, einen Be-
trag in Höhe der Kaution zugunsten des Mieters anzulegen. Diese Verpflichtung erstrecke sich auch auf die Zinsen, die 
bei gesetzeskonformer Anlage der Kaution angefallen wären. Der Zwangsverwalter habe anstelle des Vermieters dessen 
Verpflichtungen zu erfüllen, da dieser dazu aufgrund der Beschlagnahme und der damit verbundenen Entziehung der 
Verwaltung und Nutzung des Grundstücks nicht mehr in der Lage sei. 
1 BGH, Urt. v. 23.9.2009, VIII ZR 336/08, LEXinform 1557639 


